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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses 

Gesetz 
zur Anpassung und Bereinigung schul-

rechtlicher Vorschriften 
(15. Schulrechtsänderungsgesetz) 

 

 Gesetz 
zur Anpassung und Bereinigung schul-

rechtlicher Vorschriften 
(15. Schulrechtsänderungsgesetz) 

 
Artikel 1 

Änderung des Schulgesetzes NRW 
 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S.102), das zuletzt durch 
Gesetz vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 331) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S.102), das zuletzt durch 
Gesetz vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 331) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 
a) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 

gefasst:  
 
 „§ 24 (weggefallen)“. 
 
b) Die Angabe zu § 81 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 81 Errichtung, Änderung und 
Auflösung von Schulen, 
Mehrklassenbildung“. 

 
c) Die Angabe zu § 121 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 121 Schutz der Daten des Per-
sonals im Schulbereich“. 

 

 1. unverändert  

2. § 9 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Die Erhebung von Elternbeiträgen rich-
tet sich nach § 5 Absatz 2 des Kinderbil-
dungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 
(GV.NRW.S.462) in der jeweils gelten-
den Fassung.“1 

 2. unverändert  

                                                
1 Mit der LT-Drucksache 17/6726 ist im Juli 2019 das „Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen 

Bildung“ im LT eingebracht worden. Sofern dieses in der Fassung des Gesetzentwurfs der Landesregierung ver-

abschiedet wird, ist eine Anpassung an den Verweis auf das neue Gesetz wie folgt vorzunehmen: „Die Erhebung 

von Elternbeiträgen richtet sich nach § 51 Absatz 5 des Kinderbildungsgesetzes vom …. (GV.NRW.S.   ) in der 

jeweils geltenden Fassung“.  
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3. § 10 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(7) Das Weiterbildungskolleg ist keiner 

Schulstufe zugeordnet.“ 
 

 3. unverändert  

4. § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(2) Die Realschule umfasst die Klassen 

5 bis 10.“ 
 

 4.  unverändert  

5. In § 22 Absatz 8 wird die Angabe „6 und“ 
durch die Angabe „5 bis“ ersetzt.  

 

 5.  unverändert  

6. § 24 wird aufgehoben.  
 

 6.  unverändert  

7. Dem § 25 Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 
 Zur systematischen und kontinuierli-

chen Erprobung kann das Land Ver-
suchsschulen gemäß Absatz 2 auch 
dauerhaft fortführen.“ 

 

 7.  unverändert  

8.  Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 „Besteht eine Meldeadresse in Nord-

rhein-Westfalen, wird dort der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt widerleg-
bar vermutet.“ 

 

 8. unverändert  

9. § 35 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort 
„(Schulfähigkeit)“ gestrichen. 

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „schul-

ärztlichen“ durch das Wort 
„amtsärztlichen“ ersetzt.  

 
b) In Absatz 3 Satz 2 wird das 

Wort „schulärztlichen“ durch 
das Wort „amtsärztlichen“ er-
setzt. 

 

 9. unverändert  

10. In § 36 Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „vom 30. Oktober 2007 (GV.NRW 
S. 462)“ gestrichen. 

 
 

 10. unverändert  
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11. In § 40 Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „Gutachten der unteren Gesund-
heitsbehörde“ durch die Wörter „amts-
ärztliches Gutachten“ ersetzt. 

 

 11. unverändert  

12. § 43 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-

ter „schulärztliches oder“ gestri-
chen.  

 
b) In Absatz 3 wird das Wort „entspre-

chend“ durch das Wort „gemäß“ er-
setzt.  

 

 12. unverändert  

13. In § 51 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Ersatzschule“ die Wörter „gemäß § 100 
Absatz 4“ eingefügt.  

 

 13. unverändert  

14. § 52 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert  
 

aa) In Nummer 18 wird der Punkt 
am Ende durch ein Komma er-
setzt. 

 
bb) Folgende Nummer 19 wird an-

gefügt:  
 

„19. die Aufnahme, die Unter-
richtsorganisation, die 
Teilnahme am Regelun-
terricht, die Eingliede-
rung in einen Bildungs-
gang und den Schulform-
wechsel für neu zuge-
wanderte Schülerinnen 
und Schüler.“ 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben.  

 

 14. unverändert  

15. In § 54 werden die Absätze 2 bis 4 wie 
folgt gefasst:  

 
„(2) Für jede Schule bestellt die untere 
Gesundheitsbehörde im Benehmen mit 
dem Schulträger eine Schulärztin oder 
einen Schularzt. Der schulärztliche 
Dienst umfasst insbesondere: 
 
 
 

 15. unverändert  
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1. schulärztliche Untersuchungen, 
insbesondere Reihenuntersuchun-
gen zur Einschulung, und zahnärzt-
liche Untersuchungen, 

2. eine besondere Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler, deren 
Gesundheitszustand eine fortlau-
fende Kontrolle erforderlich macht, 

3. schulärztliche Sprechstunden für 
Eltern, Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer, 

4. gesundheitsfürsorgerische Maß-
nahmen für die Schülerinnen und 
Schüler, 

5. Beratung der Lehrerinnen und Leh-
rer in Fragen der Gesundheits-
pflege, 

6. Mitarbeit bei der Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten in Schulen. 

 
(3) Schülerinnen und Schüler, deren 
Verbleib in der Schule oder deren Teil-
nahme an anderen schulischen Veran-
staltungen eine konkrete Gefahr für die 
physische oder psychische Unversehrt-
heit anderer oder die eigene bedeutet, 
können vorübergehend oder dauernd 
vom Schulbesuch ausgeschlossen wer-
den. Die Entscheidung trifft die Schullei-
terin oder der Schulleiter auf Grund ei-
nes regelmäßig zu überprüfenden amts-
ärztlichen Gutachtens. Bei Gefahr im 
Verzug ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter befugt, einen vorläufigen 
Ausschluss vom Besuch der Schule 
auszusprechen. Bei einem vorläufigen 
Ausschluss ist das amtsärztliche Gut-
achten unverzüglich nachträglich einzu-
holen. 
 
(4) Die Schülerinnen und Schüler sind 
verpflichtet, sich bei schulärztlichen und 
schulzahnärztlichen Reihenuntersu-
chungen, insbesondere zur Einschu-
lung, untersuchen zu lassen. Gleiches 
gilt in den Fällen von § 19 Absatz 7 in 
Verbindung mit Absatz 5 Satz 2, § 35 
Absatz 2 Satz 2, § 40 Absatz 2 Satz 2, § 
43 Absatz 2 Satz 2, § 54 Absatz 3 Satz 
2 und Satz 4.“ 
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16. § 55 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 55 
Wirtschaftliche Betätigung, 

Geldsammlungen 
 
(1) Der Vertrieb von Waren aller Art und 
andere wirtschaftliche Betätigungen 
sind in der Schule unzulässig mit Aus-
nahme  
 
1. des Vertriebs von Speisen und Ge-

tränken, die zum Verzehr in Pausen 
und Freistunden bestimmt sind, 
und  

2. der Vermietung von abschließba-
ren Vorrichtungen zur Aufbewah-
rung persönlicher oder im Unter-
richt benötigter Sachen.  

 
Art, Umfang und Art des Vertriebs der 
Angebote nach Nummern 1 und 2 wer-
den unter Beteiligung der Schulkonfe-
renz im Einvernehmen mit dem Schul-
träger festgelegt. 
 
(2) Für Elternverbände gemäß § 77 Ab-
satz 3 Nummer 2 darf für Zwecke ihrer 
Mitwirkungsaufgaben in den Schulen 
gesammelt werden. Dabei sind die 
Grundsätze der Freiwilligkeit und der 
Anonymität der Spende sowie die 
Gleichbehandlung der Verbände zu ge-
währleisten. Andere Geldsammlungen 
in der Schule oder in der Öffentlichkeit 
auf Veranlassung der Schule dürfen nur 
nach Entscheidung der Schulkonferenz 
und unter Beachtung des Grundsatzes 
der Freiwilligkeit durchgeführt werden. 
Sammlungen gemäß Satz 3 sind nur zu-
lässig, wenn sie nach ihrem Zweck mit 
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag 
gemäß § 2 vereinbar sind und durch die 
Schule selbstständig organisiert wer-
den.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 16.  unverändert  
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17. § 63 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort 
„rechtzeitig“ durch die Wörter „mit 
einer Frist von mindestens sieben 
Tagen“ ersetzt.  

 
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 4 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 

 
bb) Satz 7 wird wie folgt gefasst:  
 
 „Die Niederschriften sind an die 

Mitglieder sowie an die zur 
Teilnahme an der Sitzung Be-
rechtigten des jeweiligen Mit-
wirkungsgremiums zu versen-
den oder ihnen in geeigneter 
Weise bereitzustellen.“ 

 
c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(6) Die Schulkonferenz soll eine 

Geschäftsordnung beschließen.“ 
 

 17. unverändert  

18. § 64 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Die Schulkonferenz soll eine Wahl-

ordnung beschließen.“ 
 

 18. unverändert  

19. In § 66 Absatz 3 Nummer 4 werden die 
Wörter „und dem Kolleg für Aussiedle-
rinnen und Aussiedler“ gestrichen.  

 

 19. unverändert  

20. § 68 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
 „Mitglieder der Lehrerkonferenz sind 

alle an der Schule tätigen Lehrerinnen 
und Lehrer sowie das dort tätige päda-
gogische und sozialpädagogische Per-
sonal gemäß § 58.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 20. unverändert  
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21. Dem § 69 wird folgender Absatz 7 ange-
fügt:  

 
 „(7) Legt ein Mitglied das Mandat nieder, 

endet die Mitgliedschaft. Wird durch 
Mandatsniederlegung die Mindestan-
zahl nach Absatz 1 Satz 2 oder 3 unter-
schritten und kann diese nicht durch den 
Eintritt eines Ersatzmitglieds gemäß § 
64 Absatz 2 Satz 3 ausgeglichen wer-
den, wählt die Lehrerkonferenz unver-
züglich einen neuen Lehrerrat für den 
verbleibenden Zeitraum der Wahlperi-
ode (Nachwahl). Der Lehrerrat nimmt 
seine Aufgaben weiterhin wahr, bis der 
neu gewählte Lehrerrat zu seiner ersten 
Sitzung zusammengetreten ist.“ 

 

 21. unverändert  

22. § 72 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Mitglieder der Schulpflegschaft sind 

die Vorsitzenden der Klassenpflegschaf-
ten sowie die von den Jahrgangsstufen 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter. 
Ihre Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter können beratend an den Sitzungen 
teilnehmen. Bei Verhinderung von or-
dentlichen Mitgliedern üben sie deren 
Stimmrecht aus. Ein Elternteil kann in 
mehreren Klassenpflegschaften zur Vor-
sitzenden oder zum Vorsitzenden oder 
in Jahrgangsstufenpflegschaften zur 
Vertreterin oder zum Vertreter gewählt 
werden und hat in Sitzungen der Schul-
pflegschaft ein entsprechendes Stim-
mengewicht. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter soll beratend an den Sitzun-
gen teilnehmen. Zwei vom Schülerrat 
gewählte Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7 können mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die Schulpflegschaft wählt 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und bis zu drei Stellvertreterinnen o-
der Stellvertreter. Wählbar sind neben 
den Mitgliedern der Schulpflegschaft die 
stellvertretenden Vorsitzenden der Klas-
sen- und Jahrgangsstufenpfleg-schaf-
ten. Sie werden mit der Wahl Mitglieder 
der Schulpflegschaft.“ 

 
 
 
 

 22. unverändert  
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23. 73 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Satz 2 wird nach dem Wort „je-
weils“ das Wort „angefangene“ ein-
gefügt. 

 
b) Folgender Satz wird angefügt:  
 
 „Die Jahrgangsstufenpflegschaft 

wählt zu Beginn des Schuljahres 
eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden und eine Stellvertreterin o-
der einen Stellvertreter.“ 

 

 23. unverändert  

24. § 75 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(2) An Weiterbildungskollegs kann die 

Schulkonferenz für die Aufgaben und 
die Größe der Schulkonferenz (§ 65 und 
§ 66 Absatz 1) und die Zusammenset-
zung der Fachkonferenzen (§ 70 Absatz 
1) sowie der Klassenkonferenz (§ 71) 
weiter gehende Formen der Mitwirkung 
beschließen.“ 

 

 24. unverändert  

25. 78 Absatz 7 Satz 1 wird aufgehoben.  
 

 25. unverändert  

26. § 81 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„§ 81 

Errichtung, Änderung und Auflö-
sung von Schulen, Mehrklassen-

bildung“. 
 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
 

„(4) Der Schulträger kann ohne Än-
derung der Schule im Einverneh-
men mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mit Genehmigung der 
oberen Schulaufsichtsbehörde die 
Zahl der Parallelklassen einer 
Schule vorübergehend durch Bil-
dung einer Mehrklasse erhöhen. 
Die Genehmigung darf nicht erteilt 
werden, wenn insbesondere  
 
 
 

 26. unverändert  
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1. die für die Bildung einer Mehr-
klasse erforderliche Schüler-
zahl nicht erreicht wird, 

2. die personellen, räumlichen 
und sächlichen Voraussetzun-
gen nicht vorliegen oder 

3. die Aufnahmekapazitäten in-
nerhalb der Schulen einer 
Schulform im Gebiet des 
Schulträgers nicht ausge-
schöpft sind und damit durch 
die Mehrklassenbildung der 
Bestand einer oder mehrerer 
dieser Schulen gefährdet ist.“ 

 
27. § 82 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„Eine Sekundarschule kann mit zwei 
Klassen pro Jahrgang fortgeführt wer-
den, wenn nur dann das Angebot einer 
Schule der Sekundarstufe I in einer Ge-
meinde gesichert wird.“ 

 

 27. unverändert  

28. In § 84 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Rechtsverordnung“ durch das Wort 
„Satzung“ ersetzt.  

 

 28. unverändert  

29. In § 86 werden die Absätze 2 bis 4 wie 
folgt gefasst:  

 
„(2) Die Schulaufsicht umfasst insbe-
sondere  
 
1. die Fachaufsicht über Schulen und 

die Zentren für schulpraktische Leh-
rerausbildung gemäß § 5 Absatz 1 
des Lehrerausbildungsgesetzes 
vom 12. Mai 2009 (GV.NRW. 
S.308) in der jeweils geltenden Fas-
sung (Zentren), 

2. die Dienstaufsicht über Schulen und 
die Zentren, 

3. die Aufsicht über die Schulen in 
freier Trägerschaft nach Maßgabe 
des Elften Teils. 

 
Sie hat die Aufgabe, die Schulträger zur 
Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten und 
das Interesse der kommunalen Selbst-
verwaltung an der Schule zu fördern. 
 

 29. unverändert  

https://bass.schul-welt.de/4694.htm#1-8p3(1)
https://bass.schul-welt.de/4694.htm#1-8p3(1)
https://bass.schul-welt.de/4694.htm#1-8p3(1)
https://bass.schul-welt.de/4694.htm#1-8p3(1)
https://bass.schul-welt.de/4694.htm#1-8p3(1)
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(3) Die Schulaufsicht wird von den 
Schulaufsichtsbehörden wahrgenom-
men. Sie gewährleisten die Entwicklung 
und Sicherung der Qualität schulischer 
Arbeit, die Vergleichbarkeit der Ab-
schlüsse und Berechtigungen. Sie un-
terstützen die Schulentwicklung und die 
Entwicklung der Zentren insbesondere 
durch Verfahren der Systemberatung 
und der Förderung von Evaluations-
maßnahmen der Schulen und der Zen-
tren sowie durch eigene Evaluation. Sie 
fördern die Personalentwicklung und 
führen Maßnahmen der Lehrerausbil-
dung und Lehrerfortbildung durch. Da-
bei sollen sie die Eigenverantwortung 
der einzelnen Schule und der Zentren 
und die Führungsverantwortung der 
Schulleitungen und Leitungen der Zen-
tren beachten. 
 
(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann 
sich jederzeit über die Angelegenheiten 
der Schulen und der Zentren informie-
ren und dazu Unterrichtsbesuche und 
Besuche von Veranstaltungen der Zen-
tren durchführen.“ 

 
30. § 88 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Studienseminare“ durch die Wörter 
„Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung“ ersetzt.  

 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(3) Untere Schulaufsichtsbehörde 

ist das staatliche Schulamt. Es ist 
der kreisfreien Stadt oder dem Kreis 
zugeordnet und nimmt in seinem 
Gebiet die Schulaufsicht über die 
Grundschulen wahr. Das staatliche 
Schulamt nimmt auch die Fachauf-
sicht wahr über 

 
1. die Hauptschulen und  
2. die Förderschulen mit Ausnahme 

derjenigen mit den Förder-
schwerpunkten Hören und 
Kommunikation oder Sehen 
sowie derjenigen im Bildungs-
bereich der Realschule, des 

 30. § 88 wird wie folgt geändert:  
 

In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Studi-
enseminare“ durch die Wörter „Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung“ 
ersetzt.  
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Gymnasiums und des Berufs-
kollegs, 

 
sofern nicht das Ministerium durch 
Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem für Kommunales zu-
ständigen Ministerium Abweichen-
des bestimmt.“ 

 
31. Dem § 95 Absatz 3 wird folgender Satz 

angefügt:  
 
 „Mit Zustimmung des Schulträgers kön-

nen diese Konten auch für die Verwal-
tung von treuhänderischen Geldern ge-
nutzt werden.“ 

 

 31. unverändert  

32. § 103 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Nach dem Wort „Schuldienst“ 
werden die Wörter „oder in den 
Schulaufsichtsdienst“ einge-
fügt.  

bb) Die folgenden Sätze werden 
angefügt:  

 
„Dies gilt entsprechend für die 
Übernahme von Lehrkräften 
aus dem öffentlichen Schul-
dienst als Planstelleninhabe-
rinnen und Planstelleninhaber 
in den Ersatzschuldienst. Die 
Übernahme erfolgt unter Bei-
behaltung der nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften 
bisher festgesetzten Erfah-
rungsstufe.“ 
 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „für eine Dienstzeit in der Regel 
bis zu fünf Jahren“ gestrichen.  

 

 32. unverändert  

33. § 115 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
aa) In Satz 1 wird die Angabe 

„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden auf-
gehoben.  

 

 33. unverändert  
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b) In Absatz 3 werden nach der Be-
zeichnung „EFG), die Wörter „vom 
27. Juni 1961 (GV.NRW. S. 230) in 
der bis zum 31. Dezember 2005 gel-
tenden Fassung“ eingefügt.  

 
c) Absätze 4 bis 6 werden aufgeho-

ben.  
 
d) Absatz 7 wird Absatz 4, und die 

Wörter „bei In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes“ werden gestrichen. 

 
34. § 118 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(2) Eine allgemein bildende Ergän-

zungsschule erhält die Eigenschaft 
einer anerkannten Ergänzungs-
schule, wenn sie als Schule der Se-
kundarstufe I, der Sekundarstufe II 
oder beider Sekundarstufen geführt 
wird und an ihr mindestens das Bil-
dungsziel der Hauptschule erfüllt 
werden kann.“ 

 
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-

ter „In der Primarstufe“ durch die 
Wörter „Für die Primarstufe einer 
solchen Schule“ ersetzt.  

 

 34. unverändert  

35. § 120 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 2 wird das Wort „Be-
troffenen“ durch die Wörter „be-
troffenen Personen“ ersetzt.  

bb) Nach Satz 2 werden folgende 
Sätze eingefügt:  

 
 „Die Einwilligung muss freiwillig 

erteilt werden. Den betroffenen 
Personen dürfen keine Nach-
teile entstehen, wenn sie eine 
Einwilligung nicht erteilen.“ 

 
b) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben.  
 
c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 

„Betroffenen“ durch die Wörter „be-
troffenen Personen“ ersetzt. 

 35. unverändert  
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d) Nach Absatz 4 werden die folgen-

den Absätze eingefügt:  
 
 „(5) Die Schule darf für den Einsatz 

digitaler Lehr- und Lernmittel perso-
nenbezogene Daten der Schülerin-
nen und Schüler und der Eltern ver-
arbeiten, soweit dies für die Aufga-
ben der Schule erforderlich ist.  

 
 (6) Bild- und Tonaufzeichnungen 

des Unterrichts oder sonstiger ver-
bindlicher Schulveranstaltungen be-
dürfen der Einwilligung der betroffe-
nen Personen. Die Einwilligung 
muss freiwillig erteilt werden. Den 
betroffenen Personen dürfen keine 
Nachteile entstehen, wenn sie eine 
Einwilligung nicht erteilen.“ 

 
e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 

7 und wie folgt gefasst:  
 

„(7) Die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Daten dürfen einer Schule, der 
Schulaufsichtsbehörde, dem Schul-
träger, der unteren Gesundheitsbe-
hörde, dem Jugendamt, dem Lan-
desjugendamt, den Ämtern für Aus-
bildungsförderung, dem Landesamt 
für Ausbildungsförderung sowie den 
Ausbildungsbetrieben der Schüle-
rinnen und Schüler an Berufskol-
legs nur übermittelt werden, soweit 
sie von diesen Stellen zur Erfüllung 
der ihnen durch Rechtsvorschrift 
übertragenen Aufgaben benötigt 
werden. Die Übermittlung an an-
dere öffentliche Stellen ist zulässig, 
wenn sie zur Erfüllung einer gesetz-
lichen Auskunfts- oder Meldepflicht 
erforderlich ist, ein Gesetz sie er-
laubt oder die betroffene Person im 
Einzelfall eingewilligt hat. Die Über-
mittlung von Daten der Schülerin-
nen und Schüler und der Eltern an 
Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs ist nur zu-
lässig, wenn ein rechtlicher An-
spruch auf die Bekanntgabe der Da-
ten besteht und schutzwürdige Be-
lange der betroffenen Person nicht 
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beeinträchtigt werden oder wenn 
die betroffene Person im Einzelfall 
eingewilligt hat. Dem schulpsycho-
logischen Dienst dürfen personen-
bezogene Daten nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Personen 
übermittelt werden.“ 
 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 
8 und die Wörter „aufbereitet und 
genutzt“ durch das Wort „verarbei-
tet“ ersetzt. 

 
g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 

9 und wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „; 
die Erstattung von Auslagen 
kann verlangt werden“ gestri-
chen.  

bb) Satz 3 wird aufgehoben.  
 
h) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 

10.  
 

36. § 121 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„§ 121 

Schutz der Daten des Personals 
im Schulbereich“. 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Daten der Lehrerinnen und Leh-

rer dürfen von Schulen verarbeitet 
werden, soweit dies zur Aufgaben-
erfüllung bei der Planung und Er-
mittlung des Unterrichtsbedarfs und 
der Durchführung des Unterrichts, 
einschließlich des Einsatzes digita-
ler Lehr- und Lernmittel, Maßnah-
men der Qualitätsentwicklung und 
der Qualitätssicherung nach § 3 Ab-
satz 4, wissenschaftlichen Untersu-
chungen nach § 120 Absatz 4, der 
Schulmitwirkung sowie in dienst-
rechtlichen, arbeitsrechtlichen oder 
sozialen Angelegenheiten erforder-
lich ist. Bild- und Tonaufzeichnun-
gen des Unterrichts oder sonstiger 

 36. unverändert  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9386 

 
 

17 

verbindlicher Schulveranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der be-
troffenen Personen. Für Zwecke der 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbil-
dung dürfen Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung, Prüfungs-
ämter und das Landesinstitut für 
Schule die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Daten der 
Prüflinge und der Lehrenden verar-
beiten. Lehrerinnen und Lehrer sind 
zur Angabe der erforderlichen Da-
ten verpflichtet. Andere Daten dür-
fen nur mit Einwilligung der betroffe-
nen Personen verarbeitet werden. 
Die gespeicherten personenbezo-
genen Daten dürfen nur den Perso-
nen zugänglich gemacht werden, 
die sie für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben benötigen. Die Einwilligungen 
nach Satz 2 und nach Satz 5 müs-
sen freiwillig erteilt werden. Den be-
troffenen Personen dürfen keine 
Nachteile entstehen, wenn sie eine 
Einwilligung nicht erteilen.“ 

 
c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 

„genutzt“ durch das Wort „verarbei-
tet“ ersetzt.   

 
d) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  
 
 „(7) Die vorstehenden Absätze gel-

ten auch für sonstige an der Schule 
tätige Personen und für Personen, 
die sich um Einstellung oder Über-
nahme in den Schulbereich bewer-
ben.“ 

 
37. § 122 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Das Recht der Europäischen 

Union, im Besonderen die Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) 

 37. unverändert  
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(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 
314 vom 22.11.2016, S. 72), gilt un-
mittelbar. § 120 und § 121 sowie die 
nachfolgenden Absätze 2 bis 4 be-
ruhen auf Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe e, Absatz 3 und Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe g der genann-
ten Verordnung. Ergänzend gelten 
die allgemeinen datenschutzrechtli-
chen Vorschriften.“ 

 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(4) Das Ministerium bestimmt mit 

Zustimmung des für Schulen zu-
ständigen Landtagsausschusses 
durch Rechtsverordnung die zur 
Verarbeitung zugelassenen Daten 
der Schülerinnen und Schüler und 
Eltern sowie der Lehrerinnen und 
Lehrer, der sonstigen an der Schule 
tätigen Personen und der Perso-
nen, die sich um Einstellung oder 
Übernahme in den Schulbereich be-
werben. Die Rechtsverordnung re-
gelt im Einzelnen 

 
1. die Verarbeitung der Daten 

der Schülerinnen und Schüler 
und der Eltern zu den in § 120 
genannten Zwecken und 

2. die Verarbeitung der Daten 
der Lehrerinnen und Lehrer, 
der sonstigen an der Schule 
tätigen Personen und der 
Personen, die sich um Ein-
stellung oder Übernahme in 
den Schulbereich bewerben, 
zu den in § 121 genannten 
Zwecken.“ 

 
38. In § 126 werden die Absätze 1 und 2 wie 

folgt gefasst:  
 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
 
1. als Eltern der Verpflichtung zur An-

meldung zum Schulbesuch (§ 41 
Absatz 1 Satz 1) oder der Verpflich-
tung zur schulärztlichen Untersu-
chung vor der Aufnahme in die 

 38. unverändert 
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Schule (§ 54 Absatz 4 Satz 1) nicht 
nachkommt, 

2. als Eltern nicht für die Teilnahme ih-
res Kindes an der Feststellung des 
Sprachstands sorgt (§ 36 Absatz 2 
und 3), 

3. als Eltern nicht dafür sorgt, dass ein 
zur Teilnahme an einem vorschuli-
schen Sprachförderkurs verpflichte-
tes Kind regelmäßig daran teilnimmt 
(§ 36 Absatz 2 und 3), 

4. als Eltern, als Ausbildende oder 
Ausbildender oder als Arbeitgeberin 
oder Arbeitgeber nicht dafür sorgt, 
dass die oder der Schulpflichtige 
am Unterricht und an den sonstigen 
Veranstaltungen der Schule regel-
mäßig teilnimmt (§ 41 Absatz 1 Satz 
2, Absatz 2), 

5. als Schülerin oder Schüler nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres 
die Schulpflicht in der Sekundar-
stufe I (§ 37) oder die Schulpflicht in 
der Sekundarstufe II (§ 38) nicht er-
füllt, 

6. als Eltern oder als Schülerin oder 
Schüler nach Vollendung des 14. 
Lebensjahres der Verpflichtung zu 
einer schulärztlichen oder schul-
zahnärztlichen Untersuchung (§ 54 
Absatz 4 Satz 2) nicht nachkommt, 

7. als Träger einer Ergänzungsschule 
diese ohne die erforderliche An-
zeige (§ 116 Absatz 2) errichtet o-
der betreibt oder 

8. als Träger einer Ergänzungsschule 
oder einer freien Unterrichtseinrich-
tung durch die Bezeichnung oder 
die Verwendung von Zeugnissen, 
Schulverträgen oder Werbemateria-
lien § 116 Absatz 5 und 6 oder § 119 
Absatz 1 zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden, die in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 
und 8 bis zu 5 000 Euro beträgt. Nach 
der Entlassung der oder des Schul-
pflichtigen aus der Schule (§ 53 Absatz 
3 Nummer 5) ist die Verfolgung der Ord-
nungswidrigkeit gemäß Absatz 1 Num-
mer 5 unzulässig.“ 

 

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p36
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p36
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p41
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p37
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p38
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Artikel 2 
Änderung des 

Lehrerausbildungsgesetzes  
 

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 
2009 (GV. NRW. S.308), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 404) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

 Artikel 2 
Änderung des 

Lehrerausbildungsgesetzes  
 

Unverändert 

1. § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird wie 
folgt gefasst:  

 
„1. ein Hochschulabschluss, der nach 

Regelstudienzeiten von insgesamt 
mindestens sieben Semestern  

 
a) an einer Hochschule nach § 10 

Absatz 2 Satz 1 oder  
b) als Abschluss eines Masterstu-

diums an einer Fachhoch-
schule  

 
erworben wurde und keinen Zugang zu 
einem Vorbereitungsdienst nach § 5 er-
öffnet,“. 

 

  

2. § 14 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 wird wie 
folgt gefasst:  

 
„1. Regelungen der Europäischen 

Union zu Anerkennungen nach Ab-
satz 3 in Landesrecht umzusetzen 
und die landesrechtlichen Regelun-
gen auch auf Lehramtsbefähigun-
gen zu erstrecken, die außerhalb 
des Geltungsbereichs der Regelun-
gen der Europäischen Union auf der 
Grundlage eines Hochschulab-
schlusses erworben wurden und“. 

 

  

3. § 20 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“  
und die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2025“ ersetzt.  

 
bb) Der bisherige Satz 2 wird durch 

folgende Sätze ersetzt:  
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 „Bis zu diesem Zeitpunkt kön-
nen auch Lehrerinnen und 
Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen, Lehramt für 
die Sekundarstufe II oder Lehr-
amt an Berufskollegs die Befä-
higung zum Lehramt an Grund-
, Haupt- und Realschulen und 
den entsprechenden Jahr-
gangsstufen der Gesamtschu-
len erwerben. Dies setzt vo-
raus, dass mindestens eine ih-
rer Lehrbefähigungen einem 
Ausbildungsfach des ange-
strebten Lehramts in der jewei-
ligen Schulform entspricht und 
die zuständige Schulaufsichts-
behörde aufgrund einer min-
destens 6-monatigen hauptbe-
ruflichen Tätigkeit an einer 
Schule ohne gymnasiale Ober-
stufe oder in der Sekundarstufe 
I der Gesamtschulen feststellt, 
dass sie über die fachlichen 
Qualifikationen für das ange-
strebte Lehramt verfügen.“ 

 
b) Folgender Absatz 13 wird angefügt:  
 
 „(13) Die Auswirkungen des § 13 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b, der Zugangsmöglichkeiten 
zur berufsbegleitenden Ausbildung 
auch auf der Grundlage eines an ei-
ner Fachhochschule erworbenen 
Masterabschlusses eröffnet, wer-
den im Rahmen der Berichterstat-
tung nach § 1 Absatz 3 Satz 1 im 
nächsten auf das Jahr 2020 folgen-
den Bericht überprüft.“ 

 
Artikel 3 

Änderung des 6. Schulrechts- 
änderungsgesetzes  

 
Artikel 2 Absatz 4 des 6. Schulrechtsände-
rungsgesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. 
NRW. S. 540) wird wie folgt gefasst: 
 
„(4) Die Schulträger sind berechtigt, bei In-
krafttreten dieses Gesetzes genehmigte or-
ganisatorische Zusammenschlüsse von 

 Artikel 3 
Änderung des 6. Schulrechts- 

änderungsgesetzes  
 
Unverändert  
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Schulen nach Maßgabe des § 83 Absätze 1 
bis 3 in der Fassung des 2. Schulrechtsän-
derungsgesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 278) bis zum Ablauf des Schuljah-
res 2019/2020 und danach auslaufend fort-
zuführen. Ab 1. August 2020 werden sie kraft 
dieses Gesetzes als Sekundarschulen ge-
mäß § 17a des Schulgesetzes NRW geführt. 
In begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen 
hiervon möglich. Der Beschluss des Schul-
trägers bedarf der Genehmigung durch das 
Ministerium. Die gesetzliche Mindestgröße 
muss stets gewährleistet sein.“ 

 
Artikel 4  

Inkrafttreten, Übergangsvorschriften  
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 
(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes als Ersatzschulen genehmig-
ten und betriebenen Studienkollegs können 
entsprechend der jeweils nach § 101 Absatz 
1 des Schulgesetzes NRW erteilten oder § 
132 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW fort-
geltenden Genehmigung übergangsweise 
bis längstens zum Ablauf des Haushaltsjah-
res 2021 fortgeführt werden und haben bis 
dahin Anspruch auf die zur Durchführung ih-
rer Aufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten 
erforderlichen öffentlichen Zuschüsse nach 
Maßgabe der §§ 105 bis 115 des Schulge-
setzes NRW. 

 

 Artikel 4  
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften  

 
Unverändert  

 
 
  

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p17a
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Anpassung und Bereinigung schulrecht-
licher Vorschriften (15. Schulrechtsänderungsgesetz)“, Drucksache 17/7770 wurde am 14. 
November 2019 vom Plenum an den Ausschuss für Schule und Bildung zur alleinigen Bera-
tung überwiesen.  
 
 
Im Nordrhein-Westfälischen Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU vom 
17. Mai 2018 wurden die Vorschriften zum Datenschutz in Schulen (§ 120 bis § 122 SchulG) 
nicht berücksichtigt. Das Gesetz erstreckte sich allein auf das allgemeine Datenschutzrecht. 
Deshalb bedarf es mit diesem Gesetzentwurf einer Anpassung des schulischen Datenschutz-
rechts an die Datenschutz-Grundverordnung. Dabei regeln § 120 bis § 122 bereichsspezifisch 
insbesondere die zur Verarbeitung zugelassenen Schüler-, Eltern- und Lehrerdaten und ma-
chen Vorgaben zu deren Verarbeitung.  
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sollen darüber hinaus in den Artikel 1 und 3 schul-
rechtliche Vorschriften bereinigt und angepasst werden. 
 
 
B Beratung 
 
Der Ausschuss für Schule und Bildung hat sich in seiner Sitzung am 19. November 2019 erst-
malig mit dem Gesetzentwurf beschäftigt und sich auf die Durchführung einer Anhörung von 
Sachverständigen verständigt.  
 
Folgende Experten wurden vom Ausschuss am 6. Mai 2020 gehört: 
 

 
Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Pia Amelung  
Köln 
 

17/2376 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Dr. Jan Fallack  
Düsseldorf 
 

17/2223 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Christian Müller  
Düsseldorf 
 

17/2370 

Stadt Herne  
Gudrun Thierhoff 
Herne 
 

17/2415 

VBE NRW  
Anne Deimel  
Stefan Behlau  
Dortmund 
 

17/2375 
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Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

GGG NRW 
Rainer Dahlhaus  
Achim Elvert 
Sprockhövel 
 

17/2284 

LandesArbeitsGemeinschaft 
Schulsozialarbeit  
NRW e.V. 
Wolfgang Foltin 
Dr. Susanne Wilckens 
Kevelaer 
 

17/2227 

Maike Finnern  
Stefan Osterhage-Klingler 
Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft  
Landesverband NRW 
Essen 
 

17/2414 

Annette Berg 
Stadt Gelsenkirchen 
 

17/2575 

Verband Deutscher Privatschulen  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Petra Witt 
Andreas Schrade 
Düsseldorf 
 

17/2383 

Bürgermeister von Stemwede 
Kai Abruszat 
Altes Amtshaus 
Stemwede 
 

17/2300 

Jennifer Zanders 
Grundschullehrerin 
Aachen 
 

17/2369 

Gemeinde Alpen 
Bürgermeister Thomas Ahls 
Alpen 

--- 

Rainer Klausing 
Humboldtschule Sekundarschule  
der Stadt Halver 
 

17/2323 

 
(vgl. Ausschussprotokoll 17/980). 
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Zudem sind im Zuge einer schriftlichen Anhörung weitere Sachverständige um Stellungnah-
men gebeten worden. Davon haben folgende Sachverständige schriftlich Stellung genommen: 
 

erbeten von  Stellungnahme  
 

Anja Weber 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk NRW, Düsseldorf 
 

17/2414 
(gem. mit GEW) 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen NW 
e.V., Düsseldorf 
 

17/2265 

Katholisches Büro NRW 
(Kommissariat der Bischöfe in NRW) 
Düsseldorf 
 

17/2382 

Ralf Radke 
Landeselternschaft der integrierten Schulen e.V., Dortmund 
 

17/2386 

Brigitte Balbach 
LEHRER NRW, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf 
 

17/2379 

Sabine Mistler 
Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 

17/2381 

Martin Sina 
Rheinische Direktorenvereinigung, Brauweiler 
 

17/2258 

Rüdiger Käuser 
Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung, Siegen 
 

17/2254 

Gabriele Pappai 
Unfallkasse NRW, Düsseldorf 
 

17/2371 

Anke Staar 
Landeselternkonferenz NRW, Dortmund 
 

17/2339  
(Neudruck) 

Jutta Löchner 
Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V., Düsseldorf 
 

17/2338 

Muslimisches Jugendwerk 
Köln 
 

17/2378 

 
Darüber hinaus sind weitere Stellungnahmen zusätzlich eingegangen: 
 

 
Stadtgymnasium Detmold 

 
17/2296 

 

 
Deutsch-Brasilianische Studienstiftung St. Antonius, Mettingen 
 

 
17/2368 
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Gemeinde Mettingen 
 

 
17/2425 

 
Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter deutscher Studi-
enkollegs  
 

 
17/2499 

 
Ruhr Universität Bochum  
 

  
17/2546 

 
 
Außerdem liegt zu dem Gesetzentwurf noch ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/ DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7892, vor. Über diesen Entschließungsantrag wird aller-
dings nicht im Ausschuss abgestimmt. 
 
 
C Ergebnis 
 
Am 20. Mai 2020 tagte der Ausschuss für Schule und Bildung letztmalig zum Thema. Hierzu 
lag ihm ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP - Drucksache 17/9385 – vor. 
Der Änderungsantrag wurde im Ausschuss für Schule und Bildung am 20. Mai 2020 einstim-
mig mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
AfD angenommen.  
 
Abschließend wurde der so geänderte Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD angenommen. Die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben sich enthalten. 
 
 
 
Kirstin Korte 
- Vorsitzende - 
 
 
 


